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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §28;

EStG 1972 §23 Z1;

GewStG §1 Abs1;

UStG 1972 §2 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/03/10 91/13/0189 2

Stammrechtssatz

Auch die Veräußerung von Privatgegenständen - wie etwa Gegenständen einer privaten Sammlung - kann eine

nachhaltige Tätigkeit darstellen (Hinweis E 20.3.1980, 2598/77; E 12.12.1988, 87/15/0107). Für das sowohl in

umsatzsteuerrechtlicher als auch in einkommensteuerrechtlicher und gewerbesteuerrechtlicher Hinsicht maßgebliche

Tatbestandsmerkmal der Nachhaltigkeit ist das Vorliegen von Anzeichen dafür erforderlich, daß eine wiederholte

Veräußerung (nachhaltige Erzielung von Einnahmen) beabsichtigt ist, Hinweise auf die Nachhaltigkeit der

Sammeltätigkeit (hier: systematische Suche nach archäologischen Gegenständen) sind hingegen nicht

entscheidungswesentlich.
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